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Verschollen, gestohlen, wiederaufgetaucht 

Von außergewöhnlichen Schicksalen mittelalterlicher Stadtbücher 
Schlesiens 

VICKY KÜHNOLD 

Einleitung 

Als einem der wichtigsten schriftlichen Kulturgüter der mittelalterlichen Stadtge-
schichte kommt den Stadtbüchern eine besondere Bedeutung zu. Denn sie »gestatten 
einen der ergiebigsten Einblicke in das Leben mittelalterlicher und frühneuzeitlicher 
Städte. Sie waren weit mehr als nur ein Hilfsmittel zur Wirtschaftsführung, Rechtssiche-
rung und Verwaltungsorganisation, sie waren ein zentraler Bezugspunkt der sozialen Be-
ziehungen innerhalb einer Stadt.«1 Auch für Schlesien kann eine umfangreiche Füh-
rung von Stadtbüchern im Mittelalter nachgewiesen werden. Neben Breslau, 
Schweidnitz und Liegnitz ist dies besonders gut für Glogau, Neisse, Neumarkt und 
Glatz belegt.2 Dass solche Kodizes selbst von den kleinsten Städten angelegt wurden, 
beweist etwa das Städtchen Neurode, dessen noch erhaltenes Stadtbuch aus dem 
15. Jahrhundert stammt.3 Da Schlesien in seiner Geschichte jedoch häufig Kriegs-
schauplatz gewesen ist, existieren heute nur noch wenige Zeugnisse davon. Vor allem 
in den Wirren der letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs gingen viele Stadtbücher 
verloren oder verschwanden spurlos, sodass ihr Schicksal noch immer unbekannt ist. 
Manchmal taucht eines unerwartet wieder auf. Ein anderes, das den vergangenen 
Jahrhunderten trotzte, verschwindet plötzlich. Im folgenden Beitrag sollen nun ein 
paar Beispiele außergewöhnlicher Schicksale mittelalterlicher Stadtbücher in Schle-
sien vorgestellt werden. 

 
1 SPEER (2012), S. 107. 
2  Vgl. dazu den Index Librorum Civitatum: https://www.stadtbuecher.de/. 
3  Zum ›verschlossenen‹ Stadtbuch vgl. WITTIG / ZIMMER / LINCKE (1937), S. 26 f.; heute in der 

Zweigstelle Kamenz des Breslauer Staatsarchivs: APWoK, Akta miasta Nowa Ruda [Akten der 
Stadt Neurode], Nr. 57. 
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Verschollen und wiederaufgetaucht – das Stadtbuch von Beuthen an der 
Oder und das Rechtsbuch von Leobschütz 

Anfang des 20. Jahrhunderts durchforstete Konrad Wutke im Zuge seiner Recher-
chen für den ersten Band der ›Inventare nichtstaatlicher Archive Schlesiens‹, der 1908 
für die Kreise Grünberg und Freystadt erscheinen sollte, die Archive und Bestände 
der Kleinstadt Beuthen. Dabei musste er enttäuscht feststellen, dass »das für die Stadt 
u. die weitere Geschichte von 1470–1549 so ungemein wichtige Stadtbuch […] inzwischen 
wie so manches anderes leider spurlos verschwunden [war]«.4 Noch Mitte des 19. Jahr-
hunderts hatte es Christian David Klopsch für den ersten Band seiner ›Geschichte 
des Geschlechts von Schönaich‹ verwendet.5 Bei dem besagten Beuthener Stadtbuch 
handelt es sich um eine 32,5  21 cm große Papierhandschrift, die in zwei mit rötli-
chem Leder bezogene Holzdeckel eingebunden ist. Der Ledereinband ist mit Prä-
gungen, Metallbeschlägen und –buckeln an den Ecken und in der Mitte der Deckel 
verziert und besaß einst Metallschließen, von denen noch einige Spuren erhalten 
sind. Der reiche Bürger Andreas Neumann, dem in der zweiten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts etwa Dreiviertel der Stadt gehörten, hatte es 1470 gestiftet.6 Es enthält auf 
ursprünglich 192 Blättern zahlreiche Einträge zur freiwilligen Gerichtsbarkeit der 
Beuthener Bürger wie Kaufverträge, Kreditgeschäfte, Erbregelungen oder Urfehden. 
In seiner ›Geschichte der Stadt Beuthen‹ ging Adolf Schiller 1936 ebenfalls auf das 
›rote‹ Stadtbuch ein.7 Doch auch er konnte sich nur auf ältere Berichte stützen. Das 
Buch galt also zu diesem Zeitpunkt noch immer als verschollen. Umso überraschen-
der tauchte es plötzlich 1990 – über 80 Jahre nachdem Wutke erstmals das Fehlen 
bemerkte – bei einer Auktion in München auf.8 Wie es dorthin gelangte und wer der 
Verkäufer war, bleibt wohl das Geschäftsgeheimnis des Auktionshauses. Dort erstei-
gerte es der Berliner Jurist und Unternehmer Hans-Jörg Leuchte. Dieser gab seine 
Sammlung historischer Handschriften im Jahr 2003 zunächst als Depositum an die 
Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau, bevor sie schließlich das Land Baden-

 
4  WUTKE (1908), S. 104. 
5  KLOPSCH (1847), S. V und 15 f. 
6  Ein durch Sekundärliteratur erhaltener Eingangsvermerk weist Andreas Neumann als Stifter 

des Stadtbuches aus. Der Rat soll darin »umsonst alle seine Sachen, die er zu zeichnen haben wird 
in solch unser Stadtbuch« verzeichnen. Vgl. KLOPSCH (1847), S. 15–16. 

7  SCHILLER (1936), S. 14 und 246 f. 
8  ZISSKA / KISTNER (1990), S. 25 (Nr. 129). 
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Württemberg im Jahr 2006 erwarb.9 So kommt es, dass sich das spätmittelalterliche 
Stadtbuch einer niederschlesischen Kleinstadt heute und auch in Zukunft in der 
Freiburger Universitätsbibliothek befindet, wo es komplett als Digitalisat online ein-
sehbar ist.10 Was mit dem Buch in den fast 100 Jahren seines Verschwindens pas-
sierte, ist ungewiss und wird es wohl auch weiterhin bleiben.  
 Dagegen weiß man über das Schicksal des Leobschützer Rechtsbuches besser Be-
scheid. Vom Rat um 1421 in Auftrag gegeben, enthält es die für die Stadt wichtigsten 
Rechtstexte wie etwa städtische Privilegien und eine Abschrift des Meißner Rechts-
buches. Die Handschrift mit einem Format von 39  29,5 cm wurde von dem aus 
Leobschütz stammenden Krakauer Schreiber Nicolaus Brevis verfasst und von Johan-
nes von Zittau reich illuminiert.11 Bis zum Jahr 1945 befand sich der Rechtskodex 
im Besitz der Stadt Leobschütz, wo er in den Räumen des ehemaligen Franziskaner-
klosters den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstand. Im Zuge der Evakuierung 
der Stadt im Frühjahr 1945 sollte er neben anderen Dokumenten ebenfalls Richtung 
Westen transportiert werden. Allerdings schaffte es der Karren mit der wertvollen 
Fracht nur bis in die Nähe von Habelschwerdt, wo sich seine Spur verliert. Somit 
ging das Leobschützer Rechtsbuch das erste Mal verloren. Nach einem Jahr tauchte 
es jedoch im nahen Ratibor wieder auf, wo es für 100 Dollar verkauft werden sollte. 
Als eine Zeitung das Exlibris der Handschrift veröffentlichte, wurde der polnische 
Historiker und Museologe Franciszek Kotula darauf aufmerksam und erkannte es als 
das besagte Rechtsbuch. Kotulas Versuch, den Kaufpreis auch mit Hilfe des Stadtrates 
aufzubringen, scheiterte jedoch, sodass es ein zweites Mal verschwand. Und diesmal 
sollte es etwa 60 Jahre dauern, bis man wieder eine Spur entdeckte. Als im Jahr 2002 
die polnisch-amerikanische Millionärin und Kunstsammlerin Barbara Piasecka-
Johnson eines ihrer mittelalterlichen Sammlerstücke zur Förderung ihrer Barbara 
Piasescka Johnson Foundation bei einer Auktion versteigern wollte, erkannten Ex-
perten der Polnischen Nationalbibliothek darin die verloren geglaubte Handschrift. 
Das Kultusministerium entschied sich, Verhandlungen mit Barbara Piasecka-John-
son aufzunehmen, bevor das Rechtsbuch Gefahr lief, ein drittes Mal zu verschwinden. 
Diese stoppte schließlich die Auktion und spendete es als Gegenleistung für die Un-

 
  9  Zur Sammlung Leuchte siehe SCHIEWER (2002), S. 337–349 und Tafel XXXV–XL, hier S. 341 

(Nr. 4). Siehe auch die Beschreibung der Universitätsbibliothek Freiburg i. Br. unter: 
https://www.ub.uni-freiburg.de/recherche/digitale-bibliothek/freiburger-historische-bestaende/ 
handschriften/sammlung-leuchte/ (16.10.2020). 

10  UB Freiburg, Hs. 1500,4 unter: http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs1500-4 (16.10.2020). 
Von den ursprünglich 192 Blättern sind etwa vier Blätter verlorengegangen, darunter das erste 
Blatt mit dem Eingangsvermerk. 

11  IRGANG / ROTH (2006), S. 55. 
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terstützung ihrer Stiftung dem polnischen Staat. Bei einem Festakt in der National-
bibliothek überreichte sie die kostbare Handschrift dem damaligen Premierminister 
Leszek Miller. Obwohl die Stadt Leobschütz Anspruch auf das Rechtsbuch erhob 
und darauf verwies, noch immer der rechtmäßige Eigentümer zu sein, wurde es in 
die Obhut des Oppelner Staatsarchivs gegeben.12 Es ließ den Rechtskodex komplett 
digitalisieren, sodass er heute in seiner vollen Pracht online zu bewundern ist.13 

Gestohlen – Die Stadtbücher von Habelschwerdt und Glatz 

Hat ein Stadtbuch die Jahrhunderte hindurch allen Widrigkeiten getrotzt, sollte 
heute einer sicheren Verwahrung nichts mehr im Wege stehen. Dass solche wertvol-
len Kulturgüter trotzdem Begehrlichkeiten hervorrufen und dadurch Gefahren aus-
gesetzt sind, zeigt der Fall des Habelschwerdter Stadtbuchs. Die Handschrift, die 
1398 angelegt wurde, enthält auf 106 Pergamentblättern Eintragungen der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit bis zum Jahr 1497 und hat ähnlich wie das Beuthener Stadtbuch 
eine singuläre Stellung unter den mittelalterlichen Geschichtsquellen zur Stadtge-
schichte inne.14 Als eines der kostbarsten Ausstellungsstücke ist der Foliant im ört-
lichen Zündholzmuseum zu sehen, wo er im Frühjahr 2001 Opfer eines Verbrechens 
wurde. Am helllichten Tag entwendeten ihn Diebe unbemerkt aus der Vitrine und 
verschwanden damit aus dem Museum. Glücklicherweise konnte er bald bei einer 
Fahrzeugkontrolle am Grenzübergang Schirnding in Bayern entdeckt und sicherge-
stellt werden. Zwar wurden die beiden polnischen Fahrzeuginsassen verurteilt, doch 
geht man davon aus, dass es sich bei dem Diebstahl eigentlich um die gezielte Auf-
tragsarbeit eines deutschen Sammlers handelt. Schließlich konnte der Habelschwerd-
ter Museumsdirektor das Buch im Juli 2002 von der bayrischen Staatsanwaltschaft 
in Hof endlich in Empfang nehmen und es wieder in die stadtgeschichtliche Aus-
stellung des Habelschwerdter Zündholzmuseum zurückführen.15 
 Leider gibt es auch Fälle, die ein weniger glückliches Ende genommen haben. 
Ein trauriges Beispiel ist hier das älteste Stadtbuch von Glatz. Der Kodex aus der 
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts enthält vorwiegend volkssprachliche Einträge, 
die sogar bis in das Jahr 1324 zurückgehen. Somit stellt das Glatzer Stadtbuch ein 
besonders frühes Beispiel für die Führung von Stadtbüchern und die Nutzung der 

 
12  KACZOR (2002), KALICKI (2002a) und KALICKI (2002b). 
13 APO, Akta miasta Głubczyc [Akten der Stadt Leobschütz], Nr. 122, Digitalisat unter: 

https://szukajwarchiwach.pl/45/9/0/1/122#tabJednostka (28.10.2020). 
14  DOERING (1881 / 1882), S. 215–238 und 322–344. 
15  Bericht in: SCHLESIEN HEUTE (2002), S. 6 f. 



Verschollen, gestohlen, wiederaufgetaucht 9 

 

mittelhochdeutschen Sprache in einem ursprünglich böhmisch geprägten Teil Schle-
siens dar.16 Der unersetzliche, kostbare Band befand sich zuletzt im Staatsarchiv Bre-
slau,17 wo er den Zweiten Weltkrieg und das Oderhochwasser unbeschadet überstand, 
bis er 2006 unter ungeklärten Umständen verschwand. Da man keine Spur vom äl-
testen Glatzer Stadtbuch finden konnte, wurden die Ermittlungen letztendlich ein-
gestellt.18 Die Handschrift bleibt verschollen – ein Verlust, nicht nur für die lokale 
Stadtgeschichtsschreibung, sondern auch für Schlesien im Allgemeinen. 
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